
Gemeinde Barleben
Der Bürgermeister

N I EDERSCHR I F T

zur öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates Barleben

Sitzungstermin: Dienstag, den 14.02.2023

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr

Sitzungsende: 21:30 Uhr

Ort, Raum: im Gemeindesaal der Gemeinde Barleben,
Breiteweg 147, 39179 Barleben

Anwesend sind

Bürgermeister

Herr Frank Nase

Ortsbürgermeister

Herr Claus Lehmann

Mitglieder

Herr Dr. Edgar Appenrodt

Frau Evelyn Brämer bis 19:59 Uhr

Herr Andreas Ibe

Frau Rita Linke

Herr Reinhard Lüder

Herr Michael Ölze ab 19:07 Uhr

Frau Margitta Pape ab 19:07 Uhr

Frau Claudia Peukert bis 21:05 Uhr

Herr Patrick Säuberlich

Herr Christopher Schult

Herr Kevin Zachau
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Vertreter der Amtsverwaltung

Frau Wilma Chrzan

Frau Kathrin Eckert

Frau Stefanie Hoffmann

Frau Dajana Loske

Frau Ines Rudolph

Herr Michael Schumann

Protokollantin

Frau Ann Nischang

Abwesend sind

Mitglieder

Frau Janett Altrichter

Herr Frank Goldmann entschuldigt

Herr Ralf Jassen entschuldigt

Herr Franz-Ulrich Keindorff entschuldigt

Herr Hannes Christopher Liermann entschuldigt

Herr Otfried Müller entschuldigt

Frau Marlies Osterwald entschuldigt
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Öffentlicher Teil

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
und der Beschlussfähigkeit

Der Ortsbürgermeister, Herr Lehmann, eröffnet um 18:30 Uhr die Sitzung. Er
stellt die ordnungsgemäße Ladung und mit 10 anwesenden
Ortschaftsratsmitgliedern die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der
Tagesordnung

Herr Lehmann möchte die die TOPs 8 und 9 vorziehen und direkt nach TOP 2
beraten. Hintergrund ist die begrenzte Zeit, die Herr Funke (Planer) bleiben kann.
Über die geänderte Tagesordnung wird abgestimmt

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

10 0 0 0

TOP 8 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes "Technologiepark Ostfalen" -
Barleben
Abwägungsbeschluss
Vorlage: BV-0130/2022

Beschlussvorschlag
1. Die zum Entwurf der 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes
"Technologiepark Ostfalen" – Barleben vorgetragenen Anregungen und
Hinweise hat der Gemeinderat (unter Berücksichtigung der
Beschlussempfehlungen der Zweckverbandsversammlung
Beschlussvorlage Nr. 16/2022) mit folgendem Ergebnis geprüft:
Teilweise gefolgt wird den Anregungen der Deutschen Bahn AG und des
Landkreises Börde.
Nicht gefolgt wird den Anregungen des Logistikbetriebes In der
Lehmkuhlenbreite, der Autobahn GmbH und der Industrie- und
Handelskammer.

2. Das als Anlage beigefügte Abwägungsprotokoll (bestehend aus den Seiten
1 bis 23) wird Bestandteil des Beschlusses.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Verfasser der abwägungsrelevanten
Stellungnahmen über das Ergebnis der Abwägung zu informieren.

Herr Funke erläutert die Sachlage ausführlich und beantwortet alle Fragen, die
ihm dazu gestellt werden.
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Beschluss
1. Die zum Entwurf der 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes
"Technologiepark Ostfalen" – Barleben vorgetragenen Anregungen
und Hinweise hat der Gemeinderat (unter Berücksichtigung der
Beschlussempfehlungen der Zweckverbandsversammlung
Beschlussvorlage Nr. 16/2022) mit folgendem Ergebnis geprüft:
Teilweise gefolgt wird den Anregungen der Deutschen Bahn AG
und des Landkreises Börde.
Nicht gefolgt wird den Anregungen des Logistikbetriebes In der
Lehmkuhlenbreite, der Autobahn GmbH und der Industrie- und
Handelskammer.

2. Das als Anlage beigefügte Abwägungsprotokoll (bestehend aus
den Seiten 1 bis 23) wird Bestandteil des Beschlusses.

3. Der Bürgermeister wird beauftragt, die Verfasser der
abwägungsrelevanten Stellungnahmen über das Ergebnis der
Abwägung zu informieren.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

12 0 0 0

TOP 9 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes "Technologiepark Ostfalen" -
Barleben Satzungsbeschluss
Vorlage: BV-0131/2022

Beschlussvorschlag
1. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches vom 07.11.2017 (BGBl I S. 3634)

in der zuletzt geänderten Fassung beschließt der Gemeinderat die 4.
Änderung des 1. Bebauungsplanes "Technologiepark Ostfalen" - Barleben,
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als
Satzung.

2. Die Begründung wird gebilligt.
3. Gemäß § 10 BauGB bedarf die 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes

"Technologiepark Ostfalen" – Barleben, unter Berücksichtigung des
wirksamen Flächennutzungsplanes der Gemeinde Barleben, nicht der
Genehmigung. Der Bürgermeister wird beauftragt, die zuvor benannte
Bebauungsplanänderung durch öffentliche Bekanntmachung des
Satzungsbeschlusses in Kraft zu setzen, dabei ist auch anzugeben, wo der
Plan mit Begründung während der Dienststunden eingesehen und über den
Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Beschluss
Der Ortschaftsrat Barleben empfiehlt dem Gemeinderat, wie folgt zu
entscheiden:
1. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches vom 07.11.2017 (BGBl

I S. 3634) in der zuletzt geänderten Fassung beschließt der
Gemeinderat die 4. Änderung des 1. Bebauungsplanes
"Technologiepark Ostfalen" - Barleben, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung.
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2. Die Begründung wird gebilligt.
3. Gemäß § 10 BauGB bedarf die 4. Änderung des 1.

Bebauungsplanes "Technologiepark Ostfalen" – Barleben, unter
Berücksichtigung des wirksamen Flächennutzungsplanes der
Gemeinde Barleben, nicht der Genehmigung. Der Bürgermeister
wird beauftragt, die zuvor benannte Bebauungsplanänderung
durch öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses in
Kraft zu setzen, dabei ist auch anzugeben, wo der Plan mit
Begründung während der Dienststunden eingesehen und über den
Inhalt Auskunft verlangt werden kann.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

12 0 0 0

TOP 3 Einwohnerfragestunde

Die beiden anwesenden Einwohner haben keine Fragen.

TOP 4 Mitteilungen des Ortsbürgermeisters

Herr Lehmann gibt die wichtigsten Termine seit dem letzten Ortschaftsrat am 17.
November zur Kenntnis:
24. November - Auswertung des Ehrenamtsfestes
Zweites Adventswochenende – Weihnachmarkt; danach Jahreswechsel
19. Januar – Geburtstag des Monats
21. Januar – Diamantene Hochzeit Familie Brämer
24. Januar – Babybegrüßung; nur ein Baby!
27. Januar – mdr-Sendung „Mach dich ran“ in der Schwerathletikscheune

Er informiert:
Gemeinsame Beratung mit den Barleber Vereinen findet am 02. März statt
Thema: Austausch mit dem OBM zu den Plänen der Vereine für 2023,
Maibaumsetzen, Erntefest, Weihnachtsmarkt, usw.

Zum Jahreswechsel neues Kassen- und Buchungssystem in der Verwaltung
eingeführt; bisher noch keine Aufwandsentschädigungen und Sitzungspauschalen
gezahlt
Im Monat März erfolgt die Zahlung der monatlichen Aufwandspauschalen PLUS
die Nachzahlung für die Monate Januar und Februar

Im Rahmen meiner Sprechstunde haben Bürger zu wenige Mülleimer in den
Nebenstraßen bemängelt; wie seht ihr das? Ich bitte um Meinungsäußerungen
dazu.
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TOP 5 Anfragen zu den Mitteilungen, Anfragen und Anregungen

Herrn Appenrodt fällt da sofort die Jugendbank am Anger ein. Diese ist schon
reichlich vergammelt und die zur Beleuchtung gehörende PV-Anlage wächst
immer mehr zu.

TOP 6 Anträge zur Aufnahme in die nächste Tagesordnung

Keine

TOP 7 Aktionstag "Barleben putzt sich" - Ideensammlung bezüglich der zu
reinigenden Orte, Sachen, Anlagen, etc.

Alle Ortschaftsräte sind aufgefordert, mit offenen Augen durch die Ortschaft zu
fahren und sich Gedanken zu machen. Hundekot ist auf jeden Fall ein Thema,
ebenso Schmierereien und Straßenschäden.
Ideen nimmt Frau Nischang im Büro des Ortsbürgermeisters unter 565-3320
gern entgegen.
Die zunehmende Verschmutzung sollte auch beim Vereinsstammtisch erörtert
werden.

Um 19:07 Uhr betreten Herr Ölze und Frau Pape den Saal.
Ab jetzt sind 12 OR-Mitglieder anwesend.

TOP 10 1. Bebauungsplan „Technologiepark Ostfalen“ – Barleben
Grundsatzentscheidung zur Einleitung eines mit der Ansiedlung des
Landeskriminalamtes verbundenen Änderungsverfahrens
Vorlage: BV-0005/2023

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat trifft die Grundsatzentscheidung zur Einleitung eines mit der
Ansiedlung des Landeskriminalamtes verbundenen Änderungsverfahrens zum 1.
Bebauungsplan „Technologiepark Ostfalen“ – Barleben.

Beschluss
Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat, die
Grundsatzentscheidung zur Einleitung eines mit der Ansiedlung des
Landeskriminalamtes verbundenen Änderungsverfahrens zum 1.
Bebauungsplan „Technologiepark Ostfalen“ – Barleben zu treffen.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

12 0 0 0
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TOP 11 Neuerlass der Gefahrenabwehrverordnung
Vorlage: BV-0004/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die Neufassung der
Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde Barleben.

Frau Hoffmann nennt die einzelnen Paragrafen, die eine Änderung erfahren
haben. Die OR-Mitglieder wünschen sich eine Gegenüberstellung der alten und
der neuen Gefahrenabwehrverordnung in Form einer Synopse. Die Verwaltung
sagt dies zu.

Herr Säuberlich fragt in diesem Zusammenhang nach der Genehmigungspflicht
für privater Feuerwerke. Die Verwaltung möge bitte in geeigneter Weise (Presse,
facebook, etc.) die Einwohner über dieses Thema informieren und sensibilisieren.

Beschluss:
Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat der Gemeinde Barleben,
die die Neufassung der Gefahrenabwehrverordnung der Gemeinde
Barleben zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

12 0 0 0

TOP 12 Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Barleben
Vorlage: BV-0139/2022

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt die vorliegende Neufassung der
Hauptsatzung der Gemeinde Barleben.

Herr Appenrodt bemängelt den Text des § 18 – Sprachliche Gleichstellung. Es
gibt in der deutschen Sprache keine diversen Personen- oder
Funktionsbezeichnungen. Die gibt es nur in der weiblichen oder der männlichen
Form.
Herr Lüder beantragt, den Satz in „Personen- und Funktionsbezeichnungen
gelten geschlechterneutral“ zu ändern
Abstimmung über den Antrag
12 x JA 0 x NEIN 0 x ENTH Antrag angenommen

Mit dieser Änderung stellt der Ortsbürgermeister die Beschlussvorlage zur
Abstimmung
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Beschluss
Der Ortschaftsrat Barleben empfiehlt dem Gemeinderat, die vorliegende
Neufassung der Hauptsatzung der Gemeinde Barleben zu beschließen.
Der § 18 soll lauten: „Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten
geschlechterneutral“.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

12 0 0 0

TOP 13 Berufung in die Funktion des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr
Barleben
Vorlage: BV-0007/2023

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt die Berufung des Kameraden Daniel Säuberlich in die
Funktion des Ortswehrleiters der Ortsfeuerwehr Barleben als Ehrenbeamter auf
Zeit für die Dauer von 6 Jahren.

Herr Säuberlich erklärt sich für befangen und nimmt im Zuschauerraum Platz.

Beschluss
Der Ortschafstrat empfiehlt dem Gemeinderat, die Berufung des
Kameraden Daniel Säuberlich in die Funktion des Ortswehrleiters der
Ortsfeuerwehr Barleben als Ehrenbeamter auf Zeit für die Dauer von 6
Jahren zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

11 0 0 1

TOP 14 Kooperationsvereinbarung zwischen der Gemeinde Barleben und
dem LIBa e.V., Änderungsantrag LIBa e.V.
Vorlage: BV-0008/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat beschließt eine mietkostenfreie Bereitstellung der
Räumlichkeiten des LIBa e.V. im Objekt Bahnhofstraße 27, 39179
Barleben, zum 01.01.2023 und damit einhergehend eine Änderung der
Kooperationsvereinbarung und des Mietvertrages.

Frau Brämer erklärt sich für befangen und nimmt im Zuschauerbereich Platz.
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Herr Lüder ist irritiert und verärgert, erneut diesen Antrag zu diskutieren.
Abgesehen von der Tatsache, dass dasselbe Ansinnen erst im vorletzten Jahr
abgelehnt wurde, würde man bei Zustimmung einen Berufungstatbestand auch
für alle anderen Vereine schaffen. Da der derzeit geltende Kooperationsvertrag
ohnehin in 2024 ausläuft, rät er zur Ablehnung dieses Antrages.

Herr Appenrodt erläutert das Anliegen, man möchte zur Ausgangslage vor der
Haushaltskonsolidierung zurück.

Herr Schult fragt, ob sich seit der letzten Diskussion irgendetwas geändert hat?
Nein.

Beschluss
Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat, die mietkostenfreie
Bereitstellung der Räumlichkeiten des LIBa e.V. im Objekt
Bahnhofstraße 27, 39179 Barleben, zum 01.01.2023 und damit
einhergehend eine Änderung der Kooperationsvereinbarung und des
Mietvertrages nicht zu beschließen.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

3 5 3 1

TOP 15 Bevölkerungsschutz - Warnung der Bevölkerung
Vorlage: BV-0011/2023

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat bestätigt die Empfehlungen zu den Sirenenstandorten und
beauftragt die Verwaltung mit der Umsetzung.

Beschluss:
Der Ortschaftrat empfiehlt dem Gemeinderat, die Empfehlungen zu den
Sirenenstandorten zu bestätigen und die Verwaltung mit der Umsetzung
zu beauftragen.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

12 0 0 0

TOP 16 Erteilung des Einvernehmens zur Leistungsvereinbarung zwischen
dem Landkreis Börde und der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt
Stiftung bezüglich des Hortes an der Grundschule "Ecole" für den
Zeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023
Vorlage: BV-0013/2023
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Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen zur Leistungsvereinbarung zwischen
dem Landkreis Börde und der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung
bezüglich des Hortes an der Grundschule „Ecole“ für den Zeitraum 01.10.2022 -
31.12.2023.

Beschluss
Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat, sein Einvernehmen zur
Leistungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Börde und der
Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung bezüglich des Hortes an der
Grundschule „Ecole“ für den Zeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023 zu
erteilen.

Frau Brämer verabschiedet sich und verlässt den Saal.
Es sind noch 11 OR-Mitglieder anwesend.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

12 0 0 0

TOP 17 Erteilung des Einvernehmens zur Qualitätsentwicklungsvereinbarung
zwischen dem Landkreis Börde und der Bodelschwingh-Haus
Wolmirstedt Stiftung bezüglich des Hortes an der Grundschule
"Ecole" für den Zeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023
Vorlage: BV-0014/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen zur
Qualitätsentwicklungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Börde und der
Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung bezüglich des Hortes an der
Grundschule „Ecole“ für den Zeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023.

Beschluss:
Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen zur
Qualitätsentwicklungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Börde und
der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung bezüglich des Hortes an
der Grundschule „Ecole“ für den Zeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

11 0 0 0
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TOP 18 Erteilung des Einvernehmens zur Leistungsvereinbarung zwischen
dem Landkreis Börde und der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt
Stiftung bezüglich der Kindertagesstätte „Gut Arnstedt“ für den
Zeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023
Vorlage: BV-0015/2023

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen zur Leistungsvereinbarung zwischen
dem Landkreis Börde und der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung
bezüglich der Kindertagesstätte „Gut Arnstedt“ für den Zeitraum 01.10.2022 -
31.12.2023.

Beschluss
Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat, sein Einvernehmen zur
Leistungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Börde und der
Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung bezüglich der
Kindertagesstätte „Gut Arnstedt“ für den Zeitraum 01.10.2022 -
31.12.2023 zu erteilen.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

11 0 0 0

TOP 19 Erteilung des Einvernehmens zur Qualitätsentwicklungsvereinbarung
zwischen dem Landkreis Börde und der Bodelschwingh-Haus
Wolmirstedt Stiftung bezüglich der Kindertagesstätte „Gut Arnstedt“
für den Zeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023
Vorlage: BV-0016/2023

Beschlussvorschlag:
Der Gemeinderat erteilt sein Einvernehmen zur
Qualitätsentwicklungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Börde und der
Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung bezüglich der Kindertagesstätte „Gut
Arnstedt“ für den Zeitraum 01.10.2022 - 31.12.2023.

Beschluss:
Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat, sein Einvernehmen zur
Qualitätsentwicklungsvereinbarung zwischen dem Landkreis Börde und
der Bodelschwingh-Haus Wolmirstedt Stiftung bezüglich der
Kindertagesstätte „Gut Arnstedt“ für den Zeitraum 01.10.2022 -
31.12.2023 zu erteilen.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

11 0 0 0
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TOP 20 Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Barleben für das
Jahr 2023
Vorlage: BV-0009/2023

Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde
Barleben für das Jahr 2023.

Der Bürgermeister erläutert das Zustandekommen der diversen
Haushaltspositionen. Frau Chrzan weist auf die für die Ortschaft angefertigte
Aufstellung hin. Dann wird diskutiert, welche dieser dort aufgezählten Positionen
dem Barleber Ortschaftsrat nicht so wichtig sind.

Es wird nach aktiver Diskussion vorgeschlagen, folgende Punkte auf die
Streichliste zu setzen:

 Ergänzung Bruchsteinmauer Mittellandhalle
 Neubau Bürgerbüro Verwaltung
 Planungsleistung und Bauausführung Breiteweg Nord
 Radwegebau zwischen Schützenplatz und L47
 Lärmschutzwand Ebendorfer Straße

Abstimmung, diese Punkte können gestrichen werden
11 x JA 0 x NEIN 0 x ENTH Antrag angenommen

Mit dieser Äderung stellt der Ortsbürgermeister dann die Beschlussvorlage zur
Abstimmung

Beschluss
Der Ortschaftsrat Barleben empfiehlt dem Gemeinderat, die
Haushaltssatzung der Gemeinde Barleben für das Jahr 2023 mit
folgenden Änderungen zu beschließen:
Die Barleber Projekte
• Ergänzung Bruchsteinmauer Mittellandhalle
• Neubau Bürgerbüro Verwaltung
• Planungsleistung und Bauausführung Breiteweg Nord
• Radwegebau zwischen Schützenplatz und L47
• Lärmschutzwand Ebendorfer Straße
sind auf die Streichoptionsliste zu setzen.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

9 0 2 0
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TOP 21 Verkehrsschau vom 13.12.2022 in Barleben zur Bahnhofstraße,
Abendstraße und Radwegproblematik Breiteweg
Vorlage: IV-0001/2023

Herr Lüder erinnert an einen Beschluss bezüglich der Ausweisung von
Sperrflächen vor und hinter den Einmündungen und erwartet eine Umsetzung
desselben.

Der Bürgermeister weiß, dass es sich hier um eine missliche Situation handelt,
aber eben auch nur zu bestimmten Zeiten. Er sagt zu, dass Gespräch mit der
AWG zu suchen. Vielleicht kann die Genossenschaft ihre Parkplatzmietpreise auf
ein attraktiveres Niveau herunterschrauben, so dass mehr Mieter als derzeit ihre
Autos wieder auf den Stellplätzen der AWG abstellen.

Herr Appenrodt regt an zu prüfen:
 Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um entlang der
Meitzendorfer Straße die Parkdauer zeitlich zu begrenzen

 Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um entlang der
Meitzendorfer Straße Parkautomaten aufzustellen.

Der Ortschaftsrat Barleben erhält die Sachverhalte zur Kenntnis und
Information.

TOP 22 Niederschrift der letzten Sitzung des Ortschaftsrates

TOP 22.1 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Ortschaftsrates vom
17. November 2022 (öffentlicher Teil)

Der öffentliche Teil der Niederschrift wird in der vorliegenden Form bestätigt.

Abstimmungsergebnis

JA NEIN ENTH BEFA

11 0 0 0

TOP 22.1.1 Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nicht öffentlichen Teil der
Niederschrift

In der letzten Sitzung des Ortschaftsrates wurden keine abschließenden
Beschlüsse gefasst.
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TOP 22.1.2 Anfragen zur Niederschrift

Keine

Frau Peukert verabschiedet sich.
Es sind noch 10 OR-Mitglieder anwesend.

TOP 25 Schließen der Sitzung

Herr Lehmann bedankt sich für die lebhafte Diskussion und schließt die Sitzung
um 21:30 Uhr.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der
darauffolgenden Sitzung. Mögliche Einwendungen zur Niederschrift können dort
in einer Zusammenfassung eingesehen werden.

Ann Nischang Claus Lehmann
Protokollantin Ortsbürgermeister


